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Bayerischer Kirchenvertrag mit der
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern
rechts des Rheins vom 15. November 1924,
Artikel 02

"I. Die evangelische theologische Fakultät der Universität Erlangen bleibt

erhalten. Der Staat sichert die Aufrechterhaltung ihres evangelisch-

lutherischen Charakters zu. Vor der Ernennung von Professoren wird

der Landeskirchenrat gutachtlich einvernommen. Bei der Zulassung von

Privatdozenten wird entsprechend verfahren.

II. Bei der Besetzung der Professur für Kirchenrecht in der juristischen

Fakultät der Universität Erlangen wird der Staat auf die Bedürfnisse der

Studierenden der theologischen Fakultät Rücksicht nehmen."
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